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AKWL aktuell Nr. 31/2020 
Ausgabe von Apothekerausweisen (HBA)  
und Institutionenkarten (SMC-B) 
Antragstellung für alle Apothekeninhaber ab dem 4.5.2020 möglich 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die Einführung der Telematikinfrastruktur (TI) mit dem Ziel einer sicheren Vernetzung aller Leistungs-
erbringer im Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung schreitet weiter voran. Aufgebaut wird 
ein geschlossenes Netz, zu dem nur registrierte Nutzer (Personen oder Institutionen) mit einem (per-
sonenbezogenen) elektronischen Heilberufsausweis (HBA) und einer Institutionenkarte (SMC-B) Zu-
gang erhalten.  
Mit der ersten (freiwilligen) Anwendung für die Patienten, dem elektronischen Medikationsplans 
(eMP) wird der Apothekensektor an die Telematikinfrastruktur angeschlossen.  
Neben den erforderlichen Hardware-Komponenten (u.a. eHealth-Konnektor und stationäre eHealth-
Kartenterminals), die Sie in der Regel über Ihre Apothekensoftwarewarehaus beziehen – benötigen 
Sie für die Anbindung an die TI und die Legitimierung eine Institutionenkarte (SMC-B) je Betriebs-
stätte und je Apothekenverbund zunächst nur einen Apothekerausweis (HBA).  

Antrags- und Bestellprozess für die Karten 

Beide Ausweiskarten – der Apothekerausweis (HBA) und die Institutionenkarte (SMC-B) – werden 
durch die Apothekerkammer Westfalen-Lippe auf Antrag an ihre Mitglieder herausgegeben. 
Bei der Produktion bedient sich die AKWL – ebenso wie alle anderen Kammern in Deutschland – sog. 
qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter (qVDA), die über die notwendigen Zulassungen verfü-
gen. Dazu hatten alle Apothekerkammern die Ausgabe von Heilberufsausweisen (HBA) und Instituti-
onskarten (SMC-B) europaweit in einem sog. Open-House-Verfahren ausgeschrieben. QVDA, die be-
reit sind, die in der Ausschreibung vorgegebenen Rahmen- und Endnutzerverträge zu akzeptieren, 
haben mit der AKWL entsprechende Rahmenverträge geschlossen, die u.a. die Produktion und Auslie-
ferung regeln. 
 
Unabhängig von der Finanzierungsvereinbarung zwischen DAV und GKV-Spitzenverband zur Einfüh-
rung der Komponenten der Telematikinfrastruktur ist über das Open-House-Verfahren geregelt, dass 
die Kosten für die Karten herstellerübergreifend  identisch sind. 
 

An alle Apotheken in Westfalen-Lippe 
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Antrag über den internen Bereich von akwl.de 
Ab dem 4.5.2020 können Sie als Apothekeninhaber in Ihrem persönlichen Bereich auf akwl.de (inter-
ner Mitgliederbereich) die Karten bei der AKWL beantragen.  
Die Bestellung ist ausschließlich auf diesem elektronischen Weg möglich. 
Bitte beachten Sie, dass im ersten Schritt lediglich eine Bestellung von Apothekerausweisen (HBA) für 
Apothekeninhaber möglich ist, da es zunächst um eine zügige Anbindung aller Apotheken an die TI 
geht und hierfür ein Apothekerausweis für approbierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht erfor-
derlich ist. In einer zweiten Antragsphase werden wir dann allen Approbierten den Beantragungsweg 
eröffnen. 
 
Die wichtigsten Informationen in Stichworten: 
 

» Beantragung der Karten für Mitglieder der AKWL ausschließlich bei der AKWL möglich, 
» Beantragung ausschließlich online (interner Bereich), 
» Zunächst Beantragung nur für Apothekeninhaber geöffnet, 
» Je Betriebsstätte wird eine Institutionenkarte (SMC-B) benötigt, 
» Für jede Betriebsstätte ist ein separater Online-Antrag zu stellen, 
» Für jeden Apothekenverbund ist zunächst nur ein Apothekerausweis (HBA) des Inha-

bers/der Inhaberin erforderlich, 
» Die Kosten für die SMC-B je Betriebsstätte und des HBA für den Apothekeninhaber werden 

refinanziert (Abwicklung im Zuge der Installation über den Nacht- und Notdienstfonds). 
 
Was kann und muss ich im Vorfeld des Antrags- und Bestellprozesses vorbereiten: 
 
SMC-B 
Für den SMC-B prüft die AKWL das Vorliegen der Betriebserlaubnis und bestätigt Ihnen auf dem Post-
weg im Zuge eines Verwaltungsverfahrens Ihre Berechtigung zur Bestellung dieser Karte (SMC-B). 
Hierzu sind in der Regel keinerlei Nachweise Ihrerseits erforderlich. Sie müssen lediglich die Online-
Beantragung für diese Karte auslösen. 
 
HBA 
Der HBA ist ein personenbezogener Ausweis (in Ihrem Fall ein „Apothekerausweis“), der spezifisch für 
den jeweiligen Leistungserbringer-Sektor bundesweit definiert wird. Hierfür ist der HBA u.a. mit ent-
sprechenden Zertifikaten zur Identifikation ausgestattet, die Sie letztlich zweifelsfrei als Apothe-
ker/in ausweisen. Der HBA ermöglicht die qualifizierte elektronische Signatur in den verschiedenen 
Anwendungsfällen, etwa um Protokolle oder elektronische Verordnungen zu unterschreiben. Diese 
Signatur ist der händischen Unterschrift gleichgestellt.  
 
Daher ist die Herausgabe einem komplexeren Prozess unterworfen. In ihrer Rolle als herausgebende 
Stelle ist die AKWL bei Antragsstellung verpflichtet, Ihre Berechtigung zu prüfen. Im Zusammenhang 
mit dem HBA müssen wir das Vorliegen der „Berufsausübungsberechtigung“ (Approbation) prüfen. 
Da die AKWL jedoch nicht die Approbationsbehörde ist, erfolgt die Überprüfung in diesem Fall nach 
einem einfachen Verfahren: Gemeinsam mit der Apothekerkammer Nordrhein haben wir uns darauf 
verständigt, vom Antragsteller jeweils eine beglaubigte Kopie der Approbationsurkunde einzuholen. 
Die Beglaubigung darf hierbei nicht älter als drei Monate sein. 
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Da der HBA neben seiner Funktion als Signatur- und Authentifizierungskarte auch als persönlicher 
Sichtausweis fungiert, ist er mit einem Foto versehen, das im Zuge der Bestellung auf den Seiten des 
Kartenherstellers (qVDA) hochgeladen werden muss. 
Dieses Foto können Sie Ihrerseits vorbereiten, um dann nicht den Bestellprozess abbrechen zu müs-
sen. 
Es gibt hierbei keine Anforderungen an ein biometrisches Bild (wie bei Personalausweisen), dennoch 
beachten Sie bitte folgende Hinweise: 

• Sie sollten frontal in die Kamera gucken. Vermeiden Sie eine geneigte oder gedrehte Kopfhaltung. 
• Die Augen sollten geöffnet und deutlich sichtbar sein und nicht durch Haare oder ein Brillengestell 

verdeckt werden. 
• Kopfbedeckungen (Ausnahme: religiöse Gründe) sind nicht zulässig. 

Es ist nicht notwendig, hierzu einen Fotografen aufzusuchen. Eine Aufnahme mit dem Mobilfunkge-
rät oder der Digitalkamera vor neutralem Hintergrund ist ausreichend. Die Dateigröße beim Upload 
darf 1 MB nicht übersteigen. 
 
Alle Informationen finden Sie im Detail auch auf www.akwl.de/ausweise   
 
 

Mit freundlichen, kollegialen Grüßen  
 
 
 
Gabriele Regina Overwiening Michael Schmitz 
Präsidentin Geschäftsführer Kommunikation, IT & Neue Medien 

http://www.akwl.de/ausweise
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› Upload eines Pass-Fotos (der HBA ist auch Sichtausweis)
› Durchlaufen des PostIdent-Verfahrens: Der HBA ermöglicht die 

Qualifizierte Elektronische Signatur (QES). Diese ist rechtlich 
mit Ihrer händischen Unterschrift vergleichbar. Deshalb ist eine 
Identifizierung gemäß den Vorgaben der eIDAS-Verordnung 
gesetzlich vorgeschrieben.
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